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Art. 21 K-LVG
 K-LVG - Kärntner Landesverfassung - K-LVG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.02.2023

Artikel 21

 

(1) Der Landtag ist zu seinen Sitzungen vom Präsidenten einzuberufen.

 

(2) Wenn es mindestens ein Fünftel der Mitglieder des Landtages oder die Landesregierung unter Bekanntgabe der

Verhandlungsgegenstände verlangt, ist der Präsident verp ichtet, den Landtag so einzuberufen, daß er innerhalb einer

Woche zusammentreten kann; wenn keine Verhandlungsgegenstände vorliegen, dürfen Mitglieder des Landtages

anstelle von Verhandlungsgegenständen auch die Themen von Dringlichkeitsanträgen oder Dringlichkeitsanfragen

mitteilen, deren Behandlung gewünscht wird.
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